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Aus den Verhandlungen des Regierungsrates 
 

Kanton und Stadt setzen auf ökologisch sinnvolle und energiesparende Geräte 
Der Regierungsrat und der Stadtrat Schaffhausen haben Richtlinien zur Beschaffung von e-
nergieeffizienten Elektrogeräten und zum Benutzerverhalten in der Verwaltung erlassen. Kan-
ton und Stadt sollen in Sachen energieeffiziente Bürogeräte und Beleuchtungen eine Vorbild-
funktion übernehmen. Durch den Einsatz möglichst energieeffizienter Geräte und Beleuch-
tungskörper werden die Betriebskosten gesenkt. Gleichzeitig wird damit ein Beitrag zum Kli-
maschutz geleistet. In der kantonalen und städtischen Verwaltung ist die Anzahl Elektrogeräte 
auf das Notwendige zu beschränken. Eine gemeinsame Nutzung der Geräte ist anzustreben. 
Durch den konsequenten Einkauf von energieeffizienten Geräten und mit einer professionellen 
Planung und Installation der Beleuchtung soll der spezifische Stromverbrauch gesenkt werden. 
Die Richtlinien umfassen insgesamt 11 konkrete Massnahmen zu den Beleuchtungen, der In-
formatik-Infrastruktur, zur Verwendung von Papier, zu Kühl- und Heizgeräten und zum Einsatz 
des Stromsparmodus. 
 

Änderung der kantonalen Waffenverordnung 
Der Regierungsrat hat auf den 1. Dezember 2008 eine Änderung der kantonalen Waffenver-
ordnung vorgenommen. Hintergrund der Teilrevision ist die Anpassung der eidgenössischen 
Waffenverordnung an die EU-Waffenrichtlinie bzw. die bilateralen Abkommen von Schen-
gen/Dublin. Hauptziel der durch die Abkommen Schengen/Dublin ausgelösten Neuerungen im 
Waffenrecht ist eine bessere Rückverfolgbarkeit der Handelswege von Waffen. Die Waffenge-
setzgebung des Bundes ist abschliessend. Die Kantone haben lediglich die für den Vollzug 
zuständigen Behörden zu bestimmen. Im Kanton Schaffhausen bleibt die Zuständigkeit wei-
terhin bei der Schaffhauser Polizei. Sie wird auch als Meldestelle gemäss Waffengesetz des 
Bundes bezeichnet. 
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